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Ko. 6. Mittwoch , den 20 . Januar. 1904.

Ui Namen lies Königs!
In der Strafsache gegen den Fuhrknecht

Karl Poft Zu Schierstein , geb. am
ß. 3. 1880 zu Eltville , kathol ., ledig,

wegen Beleidigung,
hat das Königliche Schöffengericht in Wies¬
baden in der Sitzung vom 5 . Januar 1904,
an welcher Teil genommen haben:

k Gcrichtsaffeffor Oechs,
als Vorsitzender,

Metzger Edingshaus,
Fabrikant Ehnes,

als Schöffen,
Amtsanwalt Bahl,

als Beamter der Staatsanwaltschaft,
Gerichts -Assistent Conrad,

als Gerichtsschreiber,
für Recht erkannt:

Der Angeklagte wird wegen Be¬
leidigung zu einer Geldstrafe von 15 —
fünfzehn — Mark , an deren Stelle im
Falle der Unbeitreiblichkeit für je nicht
gezahlte 3 Mark eine eintägige Ge¬
fängnisstrafe tritt , sowie in die Kosten
des Verfahrens verurteilt.

Außerdem wird den beiden Be¬
leidigten Weichensteller , Klarmann zu
Schierstein und Lokomotivheizer
Hauswald zu Biebrich , die Be¬
fugnis zugesprochen , den entscheidenden
Teil dieses Urteils binnen 6 Wochen
nach Empfang einer mit der Be¬
scheinigung der Rechtskraft versehenen
Ausfertigung durch einmaliges Ein¬
rücken im „Wiesbadener Tac,-
blatt " auf Kosten des Angeklagten
öffentlich bekannt zu machen,

gez. Oechs . Conrad.

Ausgefertigt mit dem Anfügen , daß das
Ürteil am 5 . Januar 1904 rechtskräftig ge¬
worden ist. F268

Wiesbaden , den 13. Januar 1904.
Beckel , Aktuar,

als Gerichtsschreiber des Kgl . Amtsgerichts 6.

Ausschreiben.
Es wird ersucht , den Aufenthalt des Fuhr-

knechts Johann Joseph Ernst , früher
in Dotzheim , zu ermitteln und hierher
anzuzeigen. F268

Wiesbaden , den 7. Januar 1904.
Königliches Amtsgericht 9.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Ärzte , welche die vorge-

ichrrebenen Listen über die im Jahre 1903 in ihrer
jprap « vorgenommeiien Impfungen noch nicht hier¬
her ewgereicht haben , werden unter Hinweis auf
die Bestimmungen der §§ 8 2 und 15 des Rcichs-
impfgeictzcs vom 8 . April 1874 aufgefordert , solche
umgehend einzusenden oder auf Zimmer 8 des Polizei-
dlkustgkbändcs Friedrichstraße 32 abzugebcn . *

Wiesbaden , den 14 . Jan . 1904.
. - Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Behufs Zurückstellung vom Militärdienste

«aben sich diejenigen jungen Leute , welche im Be-
W, . "^ Berechtigungsscheins zum einjährig -frei-
wlUigei, Dienst find und in diesem Jahre das

Lebens,abr vollenden , d . I». im Jahre 1» « 4
bei der Ersatz -Kommission hicr-

stlbst, Fried,Mtraßc 32 , Zimmer 22 , zn melden.
Die Meldungen haben innerhalb derZeft vom

«i w " -Ia<.r bi8  Februar d. I . zu erfolgen und
P dabei der Berechtigungsschein zum einjährig -srei-
vulligen Dienst vorzulcgen.

Versäumnis dieser Meldung hat gemäß § 26
»a 7 der Wehrordnnng eine Besträfniig wegen
<erstoßcz gegen die Melde - und Kontrol -Lor-
Mitten zur Folge . *

Wiesbaden , den 2. Januar 1904.
Der Civil -Vorsitzende

der Ersatz -Kommission Wiesbaden Stadt.
_b . Scheuet.

Die neu angelegte Büdingenstratze , Fort-
M "« dir Scliützrnkofstraße bis zur obere»
«ns v a ^ , 6e5tB- hu «, Nömerberg , ist fertig gestellt
«nd dem Verkehr übergeben worden . *

Wiesbaden , den 4. Januar 1904.
— Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
.5 ® einer Bekanntmachung des Herrn Land-

. 8 Kreises Limburg vom 5. d . M . ist die
l m,er in Würges unterhaltene Berpstegungs-
iii?k n nm  1ö . Oktober d. I . aufgebobe » worden

"0 wird voraussichtlich nicht wieder eröffnet werden.
i ’t Herren Herbcrgswirte werden ersucht , den

lj . eaenden Handwerksburschen in gecignetcr Weise
Vl-rvon Kenntnis geben zu wollen . *

Wiesbaden , den 81. Dezember 1903.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Landespolizeiliche Anordnung,
betr . di « Geflügelcholera u . die Hühnerpest.

Nachdem durch die Bekanntmachungen des
Herrn Reichskanzlers vom 16 . und !7 . Mai 1903
(Reichsgesetzblatt S . 223 n . 224 ) di - Anzeigepflicht
für die mit „Geflügelcholera " und „Hühnerpest"
bezeichneten Geflügelseuchen eingeführt worden ist,
ordne ich zugleich im Hinblick auf die zur Zeit be¬
stehende Gefahr der Verbreitung dieser Seuchen
im diesseitigen Bezirke und auf Grund der §§ 18 —29
des Reichsgesetzcs , betreffend die Abwehr und
Unterdrückung der Viehseuchen , vom 23 , Juni 1880
1. Mai 1894 ( R . G . Bl . S . 153/409 ) . des § 1 des
preußischen Ausfübrungsgesetzes zn diesem Gesetze
vom 12 . Mär , 1881 ( Gei .- S . S . 128 ) , sowie des
§ 1 der Buildcsrats -Jilstrnktion vom 30 . Mai,
27 . Juni 1895 sR . G . Bl . Seite 395 ) mit Ge¬
nehmigung de« Herrn Ministers für Landwirtschaft.
Domänen und Forsten für den Umfang des
Regiernngsbezirks Wiesbaden bis auf weiteres
folgendes an.

8 1.
Bricht in einem Geflügelbestande die Geflügel¬

cholera oder die Hühnerpest ans oder zeigen sich
bei Geflügel Erscheinungen , die den Ansbrnch einer
dieser Seuchen befürchten lassen , so hat der Besitzer
oder dessen Vertreter (vergl . 8 9 Abs . 1 und 2 des
Rcichrvichienchen -Gesetzes ) sofort davon der OrtS-
volizeibebörde Anzeige zn erstatten und schon vor
der amtlichen Feststellung der Seuche das gesamte
Geflügel des Bestandes (Gänse , Enten , Tauben,
Hühner aller Art einschließlich Truthühner , Pfauen,
Fasanen ) von öffentlichen Wegen und Wasserläufe »,
sowie von Orten , die für fremdes Geflügel zu¬
gänglich sind , fern zu halten.

Auch hat er verendetes oder getötetes Geflügel
des Bestandes durch Anwendung Üober Hitzegrade
(Kochen bi » zum Zerfall der Weichteile , trockene
Destillation , Verbrennen ) oder nach Bestreuen mit
frisch gelöschtein ( Atz) Kalk durch Vergraben in
Gruben , die von einer mindestens l h  m starken
Erdschicht bedeckt sein müssen , nnschädlich zn bc-
sciligen . Jedoch sind einige Kadaver zur Fest¬
stellung der Todesursache in einem verschlossenen
Behälter aufznbewahren , sofern die Seuche in der
betreffenden Ortschaft noch nicht festgestellt ist
(vergl . 8 4 ).

Die Anzeigepflicht liegt auch den in § 9 Ab¬
satz 3 des Reichsviehseuchcn - Gesetzes bezeichneten
Personen ob.

8 2.
Die Ortsvolizcibehördc bat , sobald sie durch

die Anzeige (§ 1 ) oder auf anderem Wege von
dem Ausbruche der Geflügelcholera oder der Hühner¬
pest oder von dem Verdachte des Ausbruchs einer
dieser Seuchen Kenntnis erhalten bat , sofort den
beamtete » Tierarzt zur Feststellung der Seuche zn-
zuzichen ( vergl . jedoch § 4 ).

In eiligen Fällen kann der beamtete Tierarzt
schon vor polizeilichem Einschreiten die sofortige
vorläufige Einspcrrung und Absonderung des er¬
krankten und verdächtigen Geflügels anordnen . Die
getroffenen vorläufigen Anordniingen sind dem Be¬
sitzer der Tiere oder dessen Vertreter entweder zu
Protokoll oder durch schriftliche Verfügung zu er¬
öffnen , auch ist der Ortspolizcibehörde davon An¬
zeige zu machen.

8 3.
Tie gutachtliche Erklärung des beamteten Tier¬

arztes über den Ausbruch der Seuche ist tunlichst
auf das Ergebnis einer unter Anwendung der
üblichen bakteriologischen Methoden vorgenommenen
Untersnchnng zn gründen.

Auf die giiiachtliche Erklärung der beamteten
Tierarztes , daß der Ansbrnch der Senche festgestcllt
sei, hat die Ortspolizeibchörde die in den nach¬
stehenden Paragraphen vorgeschriebcnen Schntz-
maßregcln anznordnen und für die Dauer der
Gefahr wirksam durchzuführen.

8 i.
Ist der Ausbruch der Geflügelcholera oder der

Hühnerpest in einem Orte scstgestellt , so kann die
Ortspolizeibehöede , falls die Seuche auf andere
Bestände des Ortes übergreift , ohne Zuziehung
des beamteten Tierarztes die polizeilichen Schutz-
maßregcln anordnen.

In solchen Fällen ist jedoch dem beamteten
Tierarzte unter Angabe der Art und der Stück-
zabl des von der Senche befallenen Gcflügelbe-
standes , sowie der erkrankten Tiere von der Orts¬
polizeibehörde kurze Mitteilung zu mache ».

8 5.
Der Ausbruch der Geflügelcholera oder der

Hühnerpest in einer bis dahin seuchenfreicn Ort¬
schaft ist sofort ans ortsübliche Weise und durch
Bekanntmachung in dem für amtliche Veröffent¬
lichungen bestimmten Blatte (Kreis -, Amtsblaltc)
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

8 6.
In dem Senchengchöft ist das gesamte Ge¬

flügel (§ 1) abzusondern und zwar unter Trennung
des kranken von dem Übrigen Geflügel.

Der AbsondcrungSraum ist derart einzurichten,
daß er für fremdes Geflügel und in Freiheit
lebende Vögel , insbesondere Tauben und Sperlinge,
unzugänglich ist.

Das abgesonderte Geflügel ist namentlich von
öffentlichen Wegen und Wasserläufcn , die das
Scuchengehöft berühren , fern zu halten.

8 7 -
Das Lenchengehöft ist am Haupteingang oder

an einer sonstigen geeigneten Stelle in augenfälliger
und haltbarer Weise in » der Inschrift ^Geflügel¬
cholera " oder „Hühnerpest " zu versehen.

8 8.
Aus dem Seuchengehöfte dürfen bei Geflügel¬

cholera lebendes oder geschlachteter Geflügel , sowie
Teile von solchem , bei Hühnerpest lebendes Geflügel
und geschlachtete Hühner aller Art , einschließlich

Truthühner , Pfauen . Fasanen , sowie Teile von
solchen nicht entfernt werden . Für geschlachtetes
Geflügel , bei Hühnerpest auch kür lebende Gänse,
Enten und Tauben , können Ausnahmen von diesem
Verbote von der OrtSpolzeibehörde zugeiaffen
werden , sofern eine Weiterverbrritnng der Seuche
dadurch nicht zn befürchten ist.

Kot , Dünger und sonstiger Abfall ( Federn ),
sowie Fntterrcfle von Geflügel dürfen aus einem
Senchengchöfte nicht entfernt werden , auch ist der
Besitzer oder dessen Vertreter anzuhalte » , Geflügel¬
händlern den Zutritt zn dem Gehöfte nicht zu
gestatten.

8 9.
Besteht die Gefahr einer größeren Senchen-

ausbreilung nicht nur für die betroffene Ortfcbaft.
sondern auch für ein weiteres Gebiet , so sind neben
den besonderen , auf die einzelnen Senchengchöfte
bezüglichen Maßnahmen der § § 5 bis 8 noch
folgende Maßregeln anznordnen:

1 . Aufstkllnng von Tafel » mit der Inschrift
„Geflügelcholera " oder ' „Hühnerpest " au
allen Eingängen des Seuchenortes:

2 . Verbot der Ausführung von für die Seuche
empfänglichem lebendem Geflügel aus dem
Seuchenorte;

8 . Verbot des Dnrchtreibens von Geflügel
durch den Seuchenort . Lebendes Geflügel,
da « sich im Besitze von Geflügelhändlern
befindet , dars auch in Wagen durch den
Seuchenort nur dnrchgefübrt werden , wenn
jeglicherAufenthalt im Orte vermieden wird;

4 . Verbot der Ausstellung von Geflügel im
Seiichcnorte . Bei größeren Ortschaften
kann die Anweiidniig aller oder einzelner
Vorschriften dieses Paragraphen auf OrtS-
teilc beschränkt werden.

8 10.
Treten unter Geflügel , dar sich ans dem

Transporte befindet , Todesfälle ein , die sich nicht
mit Sicherheit auf andere Ursachen als Geflügel¬
cholera oder Hühnervest ziirückführen lassen , so hat
derjenige , unter dessen Obhut sich die Tiere be¬
finden , dafür zu sorgen , daß die verendeten , sowie
auch die etwa getöteten Tiere , bis auf einige zum
Zwecke der Feststellung der Seuche zu verwahrende
Kadaver entweder unterwegs oder am nächsten
Standorte in der in § 1 Abs . 2 bezeichneten Weise
unschädlich beseitigt werden . Zugleich ist der Orts-
polizeibehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Schon vor der amtlichen Senchen -Ermitielung ist
die Abgabe von Geflügel aus solchen Transporten
verboten und eine Berührung der Transporte mit
anderem Geflügel , sowie Vcrstreuung von Kot,
Dünger , sonstigem Abtall (Federn ) und Futler-
restcn zn verhindern.

Wird bei Geflügel , das sich auf dem Trans¬
porte befindet , die Geflügelcholera oder die Hühner¬
pest festgestellt , so hat die Orlspolizeibehörde die
Weiterbeförderung zu verbieten und die Absperrung
des Transportes anznordnen . Tie Räumlichkeiten,
Fabrzeugc und sonnigen Behältnisse , in denen das
Geflügel nntergebracht oder transportiert worden
war , sowie die mit ihm in Berührung gekommenen
Gerätschaften sind zu reinige » und zu desinfizieren.
Im Falle die Tiere binnen 24 Stunden einen
Standort erreichen können , wo sie durchseuche » oder
abgei 'chlachtct werde » sollen , kann die Ortspolizei-
bedörde die Weiterbeförderung unter der Bedingung
gestatten , daß die Tiere mit der Eisenbahn , zii
Wagen oder Schiff befördert werden , und fremde
Gchösie nidjt .. berühren . Vor Erteilung der Er¬
laubnis zur Überführung in einen anderen Polizei¬
bezirk ist bei der Ortspolizcibehörde des Bcstiminiings-
ories anzufragen , ob die Aufnahme , der Tiere
möglich ist . Wird die Erlaubnis zur Überführung
in einen anderen Polizcibezirk erteilt , so ist die
Ortspolizcibebörde des Bestimmungsortes von der
Sachlage in Kenntnis zu setzen. Ausnahmsweise
kann von voistehender Bestimniung auch Gebrauch
gemacht werden , wenn der neue Standort nur in
einer 24 Stunden übersteigenden Frist erreicht
werden kann.

Im übrigen gelten auch für die Behandlung
von ScuchentäUen unter Geflngeltrnnsporten die
allgemeinen Vorschriften.

8 11.
Die Räumlichkeiten , Fahrzeuge und sonstigen

Behältnisse in denen krankes oder verdächtiges
Geflügel nntergebracht war , sind gründlich ' zu
reinigen und zu desinfizieren . Der Kot , der
Dünger , die Fiitterreste und der zusammengekebrie
Schmutz sind zu verbrennen . Fußböden , Türen,
Wände , Sitzstangen , Futter - und Tränkgeschirre,
sowie sonstige Geräte sind mit heißer Södalangc
(3 RaumteilcHSoda auf 100 Raumteile Wasser)
gründlich abzuwaschen . Schadhafte und gering¬
wertige Holzgegenstände sind zu verbrennen.

Von Erde - und Sandböden sind die obersten
Schichten auszuheben und nnschädlich zn beseitigen.

Kadaver und Schlachtabfälle sind in der in § 1
Abs . 2 bezeichneten Weise unschädlich zu beseitigen.

Nach Trocknung und Lüftung der gereinigten
Räumlichkeiten sind der Fußboden , die Wände und
Türen mit Kalkmilch ( 1 Ranmteil frisch gelöschten
(Atz ) Kalke « auf 20 Rauintcile Wasser ) zu über¬
tünchen.

Wird die Desinfektion kleiner Schwimmbecken
erforderlich , so emvsiehlt cs sich, dem Wasser Chlor¬
kalk, etwa 1 Raumlcil auf 1000 Raumteile Wasser,
ziizuietzen und darin zu verteilen . Nach 12 Stunden
ist das Wasser abzulaffen und das Becken zu
reinigen.

Die ordnungsmäßige Ansführnng der Des¬
infektion ist durch die Ortspolizeibehörde und , sofern
Bestände vou Geflügelhändlern in Betracht kommen,
durch den beamteten Tierarzt zu überwachen . Im
letzteren Falle hat der beamtete Tierarzt der Ons-
polizeibehörde eine Bescheinigung über die oidnungs-
mäßigc Ausführung der Desinfektion einzurcichen.

8 12.
Die Geflügelcholera und die Hühnerpest gelten

als erloschen und die Sverrmaßregeln sind aufzu-
heben : wenn seit Ablauf des letzten Scuchenfalle»
14 Tage verflossen sind , oder wenn der ganze
Geflügclbcstand , bei der Hühnerpest mit Ausnahme
von Tauben , verendet , getötet oder geschlachtet ist
und das Seuchcngehöst vorschriftsmäßig gereinigt
und desinfiziert ist (§ 11 ).

Das Erlöschen der Seuchen ist in gleicher
Weise , wie der Ausbruch (8 5) amtlich bekannt
zn machen.

8 13.
Durch die landespolizeiliche Anordnung bleiben

meine Anordnungen vom 5. Dezember 1899 (Reg .-
Amisblalt Seite 456 ) und vom 15 . August 1901
(Reg .-Anitsblatt Seite 321 ) unberührt.

Dahingegen wird meine Bekanntmachung vom
23 . September 1897 (Reg .-Amtsblatt1897 , S . 284)
hierdurch außer Kraft gesetzt. Die Beaufsichtigung
von Geflüaelansstellungen wird demnächst durch
besondere Anordnung anderweit geregelt werden.

8 11.
Zuwiderhandlungen gegen diese landespolizei»

Ische Anordnung unterliegen den Strafvorschrifren
im 8 328 des Strafgesetzbuchs , sowie im § 65
Nr . 2 , § 66 Abs . 3 und 4, § 67 des Reichsvieh-
senchcngcsctzcs.

8 15.
Diese Anordnung tritt 8 Tage nach ihrer

Veröffentlichung im Rcaierungsamtsblatte in Kraft.
Ihre Aufhedung oder Abänderung wird erfolgen»
sobald die eingangs gedachte Gefahr der Ver¬
breitung der Geflügelcholera und der Hühnerpest
nicht mehr besteht . ‘ *

Wiesbaden , den 3. Dezember 1903.
Der Regier !,ngs -Präsident : Aenastenberg.

Bekanntmachung.
Die im Distrikte „Rad " läng « der alten

Schwalbacher Bahn rechts und links liegenden
Seitenwege werden , soweit sic in den neuen Güter¬
bahnhof fallen , hieidurch eingezogen.

Als Ersatz wird der von der alten Schwal¬
bacher Bahn »ach dem ersten , südlich der Dotz-
heiinerstraße gelegenen Feldweg , führende neue
Weg sofort hergestelll werden . *

Wiesbaden , den 9. Januar 1904.
Der Oberbürgermeister . I . Vertr . : Körner.

Bekanntmachung.
Verabreichung warmen Frühstücks an

arme Schulkinder.
Die vor Jahre » nach dem Vorbilde anderer

Städte ans Anregung eines Menschenfreundes zum
erstenmalc cingesührtc Verabreichung warmen Früh¬
stücks an arme Schulkinder erfreute sich seither der
Zustimmung und werktätigen Unterstützung weiter
Kieise der hiesigen Bürgerschaft . Wir hoffen daher,
daß der crpropte Wobltätigkeitssinn unserer Mit¬
bürger sich auch in diesem Winter bewähren wird,
indem sic uns die Mittel zuflicßen lassen , welche
uns in den Stand setzen, jenen armen Kindern,
welche zn Hause morgens , ehe sie in die Schule
gehen , nur ein Stück trockenes Brot , ja mitunter
nicht einmal dies erhalten , in der Schule einen
Teller Hascrgrützsuppe und Brot geben lassen zu
können.

Im vorigen Jabre konnten durchschnittlich
täglich 479 von den Herren Rektoren anSacsuchte
Kinder während der kältesten Zeit des Winters
gespeist werde ». Die Zahl der ansgegebcncn
Portionen beträgt nahezu 35,500.

Wer einmal gesehen bat , wie die warme Suppe
den armen Kindern schmeckt und von den Ärzten
und Lebrern gehört hat , welch ' günstiger Erfolg
für Körper und Geist erzielt wird , ist gewiß gerne
bereit , ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
bringen.

Wir haben daher das Vertrauen , daß wir
durch milde Gaben — auch die kleinste wird dankbar
entgcgengendmnien — in die Lage gesetzt werden,
auch .in diesem Jahre dem Bedürfnis zu genügen.

Uber die eingegangenen Beträge wird öffentlich
quittiert iverden.

Gaben nehmen entgegen die Mitglieder der
Armev -Deputation : Herr Stadtrat Rentner Arntz,
Uhlandflr . 1 ; Herr Stadtrat Spitz , Jdsteinerstr . 13;
Herr Stadtverordneter vr . mell . Cuntz , Kl . Burg¬
straße 9, Herr Stadtverordneter Oberstleutnant a . D.
v. Detten , Adclheidstr . 62 ; Herr Stadtverordneter
Gastwirt Groll , Bleichstr . 14 ; Herr Stadkvcrord.
Renk . Kimmel , Kaiser - Friedrich -Ring 67 ; Herr
Bezirksvorsteher Margerie,Kaiscr -Friedrich -Ring86;
Herr Bezirksvorsteher Jacobi , Bcrtramstraße 1;
Herr Bezirksvorsteher Brenner , Rheinstraße 38;
Herr Bezirksvorsteher Schröder , Emserstraße 48;
Herr Bezirksvorsteher Münzert , Gustav - Adolf-
straßc 13 ; Herr Bezirksvorsteher Müller , Feld-
straßc 22 ; Herr Bezirksvorsteher Kretsch , Röder¬
straße 13 ; Herr Bezirksvorsteher Berger , Maner-
gassc 21 ; Herr Bezirksvorsteher Vollmer , Hainer»
weg 10 ; Herr Bezirksvorsteher Zollinger.
Schwalbacherstr . 25 ; Herr Bczsiksvorstehcr Rumpf,
«aalgasse 18 ; Herr Bezirksvorsteher Kadesch,
Querfeldstraße 3, sowie das städtische Armcnbürcau,
Rathaus , Zimmer Nr . 12.

Ferner haben sich zur Entgegennahme von
Gaben giitigst bereit erklärt:

Herr Kaufmann Hoflieferant August Engel.
Hauptgeschäft : Taunusstraße 14 , Zweiggeschäft:
Wilhelmstrab - 2 ; Herr Kansman » Emil Hees jr . ,
Inhaber der Firma Karl Acker Nachfolger,
Gr . Burgstraße 16 ; Herr Kaunnann A . Mollath,
Michelsberg 14 ; Herr Kaufmann E . Schenck , In¬
haber der Firma C . Koch , Ecke Michelsberg und
Kirchgassc ; Herr Kausmann Wilhelm Unverzagt,
Langgasse 30 . *

Wiesbave « , den 16. Januar 1903.
Namens der städtischen Armendeputation:

Travers , Magistratsasscssor.
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1. Biehmarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen̂ I. Qualität . . 50 Kg
II . 50

Kühe: I. „ . . bg
• . . 50

Säimeinc . i «in.
Maft-Kälber . i
Land-Kälber . l
Hammel i

2. Fruchtmarkt.
Hafer. 100
Stroh . ioO
Heu. 100

3. Victualieumarkt.

Kochbulter . . . . i
E'-r . 25 St.
-trinfettr . 1
Haudkäs- . ; iog "
Fabrikkase. ioo
Eßkartoffeln . ioo Kg.
Eßkartoffeln . i '
Neue Kartoffeln . . i "
Zwiebeln. 50  "
Zwiebeln. 1
Knoblauch. 1 "
Erdkohlrabi . . . . 1 *
Rothe Rüben . . . ’ 1 "
Weihe Rüben . . . 1 "
Gelbe Rüben . . . ’ 1
KI. gelbe Rüben . . .' 1 Gbd
Rettich . . 1 St.
Treibrettlch. 1 Gbd.
Radieschen. 1
Spargel. 1 Kg.
Suppcnipargcl . . . . 1
Schwarzwurzel . . . 1 "
Meerrettich. 1 St.
Petersilien. 1
Lauch . ‘ 1
Sellerie . ’ 1
Kohlrabi . ] 1
Feldgnrkcn. 1
Treibgurken. 1
Einmachgiirkcn. . . ' 100
Kürbis . .
Tomaten. \ 1
Grüns dicke Lohnen . . 1
Grüne Stg .-Bobnen . . 1 '
Grüne Buschbohnen. . 1
Grüne Priuzehbohncn . 1 '
Grüne Erbsen ohne Schale 1 "
Grüne Erbsen mit Schale 1 "
Zuckerschoten. \ "
Weißkraut . zg ^
__ _ Wiesbaden , den 15.

Kg.
St.

Kg-
St.

Niedr.
Breis.

Höchst.
Preis.

J6 4

70 — 72
66 65 —
68 — 70 —
58 — 62 —

1 — 1 04
1 60 1 66
1 50 1 60
1 28 1 36

13 60 14
4 20 4 60
7 60 8 —

o 30 o 40
2 — 2 20
i 75 25

— 10 — 12
4 — 7 —
4 5

—

7
—

7
—

— 16 — 16— 40 — 40— 12 — 16
— 15 — 16— 8 — 10
— 8 — 10

— 4 — 5

—
36

—
40— 15 — 20

— 70 — 80
— 3 — 4

—
8

—

10

—
—

—
_

—
_
_

— — -

Preise für Naturalien uud andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
_ _ bom 9. bis einfchl. 15. Januar 1904.

Weißkraut. 1 Kg.
Wciukrant. 1 ©t
Rothkraut. 1 %
Rotbkraut. 1 St.
Wirsing . l Kg.
Blumenkohl (hiesiger) . 1 St.
Blumenkohl (ausländ.) . 1 „
Rosenkohl. 1 Kg.
Grün -Kohl . . . .
Römisch-Kohl . . .
Kopfsalat.
Endivien.
Spinat.
Sauerampfer . . .
Lattich-Salat . . .
Feldsalat.
Kresse.
Artischocke . . . .
Enäpfel.
Kochäpfel.
Eßbirnen.
Kochbirnen . . . .
Quitten . . . .
Zwetschen.
Kirschen.
Kirschen, Rhein. .Herz-
Kirichen, Sauer - . .
Pflaumen.
Mirabellen . . . .
Reineclauden . . .
Pfirsiche . . . . .
Aprikosen.
Apfelsinen . . . .
Zitronen

1
1
1 St.
1 „
1 Kg
1 „
1
1 Kg.
1
1 St.
I Kg.
1 ..
1 ..
1 »
1

5 -
I I
1
1 „
1

1 :
1 ..
1 St.
1

Äeloncn . . . . . . 1 sfg.Ananas
Kokosnüsse.
Bananen.
Feigen.
Datteln.
Kastanien.
Wallnüsse.’ .
Haselnüsse .
Weintrauben (rbeinische) .
Weintrauben (südländ.) .
Stachelbeeren . . . .
Johnnnisvceren . . . .
Himbeeren.
Heidelbeeren.

4. Fischmarkt.

St.

Kg.

1
1
1
1
1
1 „
1 „

•

1 :

1 :
1 „
1 ..
1 .
ILtr.

Kg.

Niedr.
Preis.

ÜTpsf
-112
— 115

16
20
18

Januar 1904.

Hoch«.
Preis

Ä.«
15’20
18
25
20

70
42
15

12
12
45

80

20

Barsche(lebend) . . . 1 jf a.
Bachforelle(lebend) . . 1
Backfische(lebend) . . . 1 "
Hummer (lebend) . . . 1
Krebse(lebend) . . . . 1 "
Schellfisch . 1
Bralschcllfisch . . . . 1 "
Kabeljau . . 1
Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 "
Salm. 1
Seehecht. 1 "
Zander. 1
Lachsforellen. 1 "
Seeweißliuge (Merlans » 1 "
Blaiifclchen. 1
Heilbutt. 1 "
Steinbntt . i "
Schollen. 1 "
Seezunge. 1 "
Rothznngc (Limandes) . 1 „
Grüner Hering . . . . 1 „
Hering (gesalzen) . . . 1 St.

5. Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans . 0,5 Kg.
Truthahn. 1 St.
Truthuhn . l „
Ente. 1
Dahn. 1
Hub» . 1 „
Masthuhn. 1
Perlhuhn . l "
Kapaune» . 1
Taube. 1 "
Feldbuhn, alt . . . . 1 "
Feldhuhn, jung . . . . 1 „
Haielhühner. 1
Birkhühner. 1

ichncehiihner . . . . 1 ",
asancn. 1

Wildenten. 1 "
Schnepfen. 1 ”
KrammetSvögel. . . . 1
Hase» . 1
Reh-Rücken . 1 Sifl.
Reh-Keule. 1
Rch-Borderblatt . . . l
Hirsch-Rücken . . . . 1 „
,virsch-Keule . l „
Hirsch-Vordcrblalt . . . 1 „
Wildschwein. . . . . 1
Wildragout. 1 ”

ß . Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenfleisch von der Keule 1 Kg.
Ochscnfleisch, Bauchflcisch 1 „
Kuh- oder Rindfleisch . 1

Bekanntmachung.
.Donnerstag , den 21. Januar d. I . . vor

Mittags , soll in den Walddisirikten„Brücher"
und „ Himmelöhr " das nachfolgend bezeiämete
Gebolz au ^>rt und Stelle öffentlich meistbietendversteigert werden.
1. 12 Eichen-Itämmev.zitsammen12,73Festmtr.

4 Erlen-Stämme ». zusammen4,96 Festmtr,2.
3.

4.
5.
6 .
7.
8.
9.

18 Rmtr. Eiche» - Schichtnntzholz — zu
m Gartenpfosten geeignet— 2 Mir . lang,

12  Rmtr . Biichen-Riitzdolz,
2 Rmtr. Eichen-Scheitholz.
7 Rmtr . Eichen-Prügclholz,

640 eichene Wellen,
168 Rmtr. Biichen-SÄeitbolz.

n.  aoJ l £ ;S a“‘ w,“s*" ”*
Das Holz lagert an guter Abfahrt.
Auf Verlangen Krcditbewilligung bi,1. September d. I,
Ziisanimenknnst

„Traiierbnche".
Wiesbaden , den 16. Jannar 1904.

,_ Der Magistrat.

vormittag« 10 Uhr bei der

Bekanntmachung.
Montag , den 28. Januar ' d. I ., var-

Uktttags , soll in dem städtischen Walddistrikte
,,Ptasfeuborn " ^ ar nachfolgend bezeichncte Ge¬
hölz an Ort und Stelle öffentlich mcistbiclend ver¬
steigert werden.

1. 1 Eichenstamiii, 6 Mir. lang und 0,41 Mir
Durchmesser,

„1 Rmtr . eichenes Prügelholz,
o0 eichene Wellen.

257 Rmtr. buchene« Scheit-,
.. Rmtr. buchenes Prügel und6. 3205 buchene Wellen.

Auf Verlangen wird den Steigerern bis zum
1. September 1904 Kredit bewilligt.

Zusammenkunft vormittags' 10 Uhr bei
Kloster Klarenthal. *

Wiesbaden , den 16. Januar 1904.
__ Der Magistrat.

o
n.
4.
5.

Staats - und Gemeindesteuer.
der 4. Rate erfolgt vom

15. d. M . ab straßenweise nach dein auf dem
Steucrzcttel angegebenen Hebeplan. Die Hebctaqe
sind nach den Anfangsbuchstaben der Straßen
wie folgt ^festgesetzt(die ans dem Steucrzcttcl an¬
gegebene Straße ist maßgebend) :

0 - D- K, F, G am 19., 20. n. 21. Januar.
H, J , K am 22., 23. 11. 25. Januar.
L, M, N am 26., 27. 11. 23. Januar.
O, P, Q, R am 29., 80. Jan ., 1. 11.2 . Febr.
S, T, U, V am 3., 4., 5. Februar,
5V, Y, Z 11. außerh. d. Stadtbering, ani

6., 8. ». 9. Februar.
ES liegt im Interesse der Steuerzahler, daß sie

die vorgeschricbencil Hebetage benutzen, nur dann
ist rasche Beförderung möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige, sind genau
abzuzahlen, damit Wechseln an der Kaffe ver¬mieden wird. ' *

Wiesbaden , den 12. Januar 1904.
Städtische Stcnerkasse,

Ratheus, Erdgeschoß Zinimec Rr . 17.

Bekanntmachung.
_ Der Entwurf zum Hansbaitungsplan der
Stadt Wiesbaden für das Rechnungsjahr 1904
wird vom 20. d. M. an acht Tage lang im 9tob
lauit Zimmer 23, zur Einsicht der Gemeinde
Angehörigenosten geleg,.

Dies wird gemäß § 76 der Städte -Ordnung
bekannt gemacht.

Wiesbaden , den 14. Jan . 1904.
_ _ _ Der Magistrat.

Niedr.
Preis. HSibst.Preis.

1 ^2 2 -
ic — 10

[50 60
7 1- 8 | _

80 1 20
— 50 — 50

80 1 20
— 50 — 60
3 — 12
1 _ l 20
2 — 2 80
3 60 4 40
1 — 1 —

2 2 50
2 60 4 —
1 — 1 20
4 — 5 —
1 60 2 —

— 50 — 50
8 8

75 80
9 — 14 —
6 — 8 50
3 50 4 —
1 50 1 80
2 — 2 50
5 50 —
3 25 3 50
2 50 3 50— 70 — 80
1 — 1 —
1 80 1 80
1 80 2 —
3 — 3 50
1 70 1 70
4 50 5 _
2 80 3 —
4 50 4 50

4 _ 4
4 — 4
3 _ 3
1 50 1 50
3 — 3 —
2 — 2
i 20 1 20
i — 1 60

70 70

i 44 1 52
i 32 1 40
i 36 1 44

Kg.Schweinefleisch. . . . 1
Kalbfleisch . l
Hammelfleisch. . . . 1 „
Schasfleisch. 1 „
Dörrfleisch. 1 „
Solperfleisch. 1 „
Schinken. 1 „
Speck, geräuchert . . . 1 „
Schweineschmalz . . . 1 „
Rierenfell. 1 „
Schwartcnmageii. frisch . 1 „
Schwartenmaqcn, geräuchert1 „
Bratwurst. 1 „
Fleischwurst. 1 „
Leber- u. Blutwurst, frisch 1 „
Leber- u. Blutwurst, gcräuch. l „

7. Getreide , Mehl und
Brot re.

a) Großhandelspreise.
Weizen . 100 Kg.
Roggen . 100
Gerste
Erbse» zun, Kochen

peisebohncn . .
Linien.
Weizenmehl: No. 0

No. I
No. II

Roggenmchl: No. 0
No. I

b) Ladenpreise:
Erbsen zum Kochen . .
Sveisebohiicii . . . .
Linsen . . .
Weizenmehl zur Speise-

bereitung.
Roggenmehl zur Spcise-

bercitung.
Gcrstengraupe . . . .
Gerstengrütze . . . .
Bnchwenengrütze . . .

100
. 100
. 100
. 100
. 100
. 100
>100
>100
100

Kg.

Haferflocken. .
lava-Rei«, uiiltl.

gebr.
peiseialz.

gelb.

Rundbrod

1 '
1 ",
?:
1 ..

1:

11 "
0,5 ",
1 Laib

0,5 Kg.
1 Laib

Niedr.
Preis.

1 60
1 60
1 20
1 20
1 60
1 60
1 84
1 80
1 50

— 80
1 60
1 SO
1 60
1 40

— 96
1 80

50

Bekanntmachung.
Der Frachtmarkt beginnt’ während der

Wintern,onate — Oktober bis einschließlichMärz
— um 10 Uhr Vormittags.
_Städt . Aeeisc-Amt.

Verdingung.
Die Ausführung der Abbruchs -, Erd »,

Maurer » und Slsphaltiererarveiten , Los I,
für den Erwriterungsvau des städtismen
Brunnenkontors zu Wiesbaden. Spiegelgaffe 7.
soll im Wege der öffentlichen Ausl'chreibunq ver¬
dungen werden.

Angcbotsformulare, Verdiiigungsunterlagen
und .Reich,Hingen könncii während der Vormittagr-
dicnststunden im städlifchcn Verwaltungsgebäude,
Friedrich,kratze 15. Zimmer No. 9. eingeseheii. die
Verdingungsunterlagen auS'chließlich Zeichnungen
auch von dort gegen Barzahlung oder bestellgeld-
freie Einsendung bon 50 Pf . von nnscrem icäuiiicheii
Sekretär Andre« und zwar dis zum 21. Jan . d. J.
bezogen werden.

Verschlossene und mit d-r Aufschrift„H. A.58
LoS I " versehene Angebote sind späteste,,« bis

Samstag , de» 2». Jannar 1904,
. vormittags 11 Uhr,

hierher cinziireichen.
Tie Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit dem vorgeschriedenen und anSgc-

fullten Verdingungssormular eingercichten Angebote
iverde» berücksichtiot. *

Zuschlagssrist: 30 Tage.
SVicsbadcn , den 12. Januar 1904.

Stadtbanamt , Abteilunq für .Hochban.
Verdingung.

Die Aussührung der Zimmercrarbeitcn,
ros II » , für den Erweiterungsbau des
städtischen Brunnenkontors , Spieaelgaffe 7.
zu Wiesbaden, soll im Wege der öffentlichen Ans-
schreibnng verdungen werden.

AngebotSformulare. Nerdinguiiarnnterlageii
und Zeichnungen können während der VormitiagS-
dienststiiiidkn im städtischen Verwaltungsgebäude,
tfriebrithftmfre 15, Zimmer No. 9, eingesehen, die
Verdingungsunterlagen gegen Baizahlung oder
benellgkldsreie Einsendung von 25 Pf. von nnserein
technischen Sekretär Andre« bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aiifscbnit„H. A. 59
Los 11.1" versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 23 . Januar 1904,
vormittags 12 Uhr,

hierher cinzurcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und anSge-

iulltcn Vcrdinaungsformnlar eingcreichten Angebote
werden berücksichtigt. *

Zuschlaqsfrist: 30 Tage.
LSicsbade » , den 12. Januar 1904.

Stadtbanamt , Stvteilung für Hochbau.

Berdiuguttg.
Lieseruiig des Bedarfs

1 Wafferweck
1 Mil 'stbrödcheii
Städtisches Accise- Älmt.

Pr-i,.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1 60

96

50

Die Lieteruiig des Bedarfs an Zement
Betonröbren »nd Eiiilaßstückenrc. zu de• städt.
Kanalbauten in, Rechnnngsfahre 1904 soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.

Angebotssormnlare, Verdingiingrunterlagen
und Rkicbnuilgen könncii während der Vormittags
dienststundkii im Rathause. Zimmer No. 57. ein-
gcsehk,,. die Verdinflungsnnterlogni ausschließlich
Zeichnungen auch von dort aegen Barzahlung oder
bestellgeldfrcie Einsendung von 50 Ps . bezogenwerden.

Verschlossene und mit entsprecheiider Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 1. Februar 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureicheii.
Die Eröffniiiig der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erschciiieiidcn Aiibicter.
. ..„ Nur die mit dem vorgcschriebeiie» und anSge-
fullten Verdingnnqsformnlar eingcreichten Angebote
werden berücksichtigt. *

Zuschlagssrist: 2 Wochen.
Wiesbaden , den 13. Januar 1974.

Stadtbanamt,
Slbteilnna snr Kanalisationswesen.

Bckanutmachnnst.
Im Interesse der D'riistberrschast machen wir

bekannt, da« jeder Dienstbote, der aus das Abonne¬
ment seiner Dienstherrschaft im diesseitigen
Kraiikenhause verpflegt werden soll, bei seiner Aiis-
nabme die in den Händen der Herrschaft befind¬
liche Abonncmentskarte(Quittiiiigskarte) vorznlegcn
hat. die bis zue Entlassung de« Palienten aus
den, Krankenhanse bei den diesseitigen Dienstaklcnverbleibt. *

Wiesbaden , den 1. Jannar 1004.
Städt . Krankenhaus -Sierwaltuna-

Holz -Bersteigerung.
Samsra «;, de« 3 » . Jannar l. I .,

Uhr anfaugcnd , kommen im hiesigen
Gemeindcwald,

Distrikt Schießplatz:
186 Rothlannen-Siämme von 60 Festmtr.,
411 „ -Stangen 1. Klasse,
301 . 2 .
197 Z

Montag , den 35 . Januar l. I .,
10 '/» Ilhr anfangend , im Distrikt
Schießplatz und Buchwaldkopf:

175 Nothtannen-Stangen 1. Klasse,

Tmell-Veksleizemz.
Donnerstag , den 38 . d. Monats,

von 10 '/a Uhr Bormittags , kommen
im Nicderjosbacher Gemcindewald, Distrikt
Langekopf, folgende Tannen zur Ver.
steigerung:

16 Stück Tannen-Stangen 1. Klasse
307 .. „ 2. ; 1

Li7o „ „ 3 . :

10 85 " " ' 4
Der Wald liegt eine 1Ia  Stunde von de«

Bahnhof Niedernhausen entfernt. F317
Niederjosbach , den 18. Januar 1904.

Der Bürgermeister:
Grnber.

vampfsF - fglintsn.

461
1870 ;;1983
2380
320

zur Versteigerung

2.
3.
4.
5.
6.

ziemlich guter
Weistbinder- u.

Bmmtliches Holz ist
Qualität. Prima Maurer-,
Wagnerstangen bis zu 18 u. 20 Meter Länge.

Obcrjosbach , den 14. Januar 1904.
Haupt , Bürgermeister.

Hamburg -Amerika -Linie . F339
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Abessin a “ nach Ostasien , 13. Jan.
Gibraltar passiert . D. „Altenburg “ nach West-
Indien , 13. Jan . 1 Uhr nachm , von Grimsby . D.
„Ambria “ auf der Heimreise von Ostasien , 14. Jan.
von Shanghai . D. „Arabia “ 14. Jan . 8 Uhr
morgens von Newport News nach Newyork . 0.
„Armenia “ 12. Jan . in Philadelphia . D. „Arte¬
misia von Ostasien kommend , 13. Jan . in Dundee.

d 15 . Jan . von Yokohama . D.
Batavia 15. Jan . 12 Uhr mittags von Nagasaki

a  ^ an ' 1 “ Ohr mittags in Baltimore.
o ’t -iI “eher “ von Newyork kommend , 13. Jan.
3 Uhr 40 Min. morgens auf der Elbe . D. „Bris-
gavia nach Ostasien , 14. Jan . 1 Uhr nachm , in
Antwerpen . D. . C. Ferd . Laeisz “ auf der Aue-
leise nach Ostasien . 13. Jan . 7 Uhr morgens in
Penang . D. „Cheruski i“ nach Westindien,
13. Jan . 6 Uhr nachm , von Havre . D. ,,Croatia“
!4. Jan . von St. Thomas via Havre nach Ham¬
burg . D. „ Frisia “ nach dem La Plata , 14. Jan.
7 Uhr morgens von Antwerpen . D. „Holsatia*
13. Jan . von Neworleans via Newport News nach
Hamburg . R.-P.-D. „Kiautschou ’ auf der Heim¬
reise von Ostasien , 13. Jan . 7 Uhr morgens von
Penang . D. „Maccdonia “ 14. Jan . in Buenos
Aires . D. „Nubia “ 13. Jan . in Singapore . 9.
.Prinz Adalbert “ von Genua nach Newyork,
14. Jan . 6 Uhr nachm , von Neapel . D.-Y,
„Prinzessin Victoria Luise “ 14. Jan . in St . Thomas.
D. „Prinz Sigismund “ 14. Jan . in Santos . 9.
„Savoia “ 12. Jan . von Hongkong . D „Scotia“
nach Westindien , 13. Jan . 12 Uhr mittags Cux¬
haven passiert . D. „Serbin “ 8. Jan . von Seattle
D. „Syria “ Truppentransport nach Ostasiea
1- - Ja n- vorm , in Tsingtau . D. „Sithonia “ auf
der Ausreise nach Ostasien , 13. Jan . in Sin^apoie.
I). „Teutonia “ 11. Jan . in St . Thomas . 0.
„Valesia nach Nordbrasilien , 4. Jan . 6 Dbi
nachm , von Oporto.

Die nächsten Abfahrten von Post - und
Passagier -Dampfern finden statt : Nach Newyork:
16.4 . Postd . Belgravia , 16./1. Schnellpd . Au/ust»
Victoria , 23./1. Sehnelipd . Blücher , 30.G. Postd
Pennsylvania , 6./2. Postd . Patricia.

2 >rm! und String 5<r L. Echellenberg 'ichcn Poi-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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